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Sachverhalt und Antrage 

I. 	Auf die am 14. Juni 1986 angemeldete und am 

30. Dezeinber 1986 verOffentlichte europaische Patent-

anxneldung Nr. 86 108 172.7 wurde am 25. Januar 1989 das 

europ&ische Patent Nr. 0 206 190 erteilt. 

II. 	Die von der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden I) am 4. 

Oktober 1989 bzw. von der Einsprechenden II am 

25. Oktober 1989 eingelegten Einsprüche stützten sich auf 

die Einspruchsgrunde gemAS Artikel 100 a) EPU (Neuheit, 

erfinderische T&tigkeit) und 100 b) EN) (Ausfuhrbarkeit) 

und waren im wesentlichen auf folgende Druckschriften 

gestützt: 

Dl: 	EP-A-144 503 

DE-A-2 233 560 

DE-A-2 143 784 

DE-U-8 325 206. 

Sie fUhrten zuxn Widerruf des Patents xnangels Neuheit im 

Hinblick auf Dl durch die am 20. Juni 1990 verkündete und 

mit schriftlicher Begrundung vom 28. August 1990 zur Post 

gegebene Entscheidung. 

III. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die 

BeschwerdefUhrerjn (Patent inhaberin) bei gleichzeitiger 

Bezahiung der Beschwerdegebühr und Einreichung der 

Beschwerdebegründung am 8. Oktober 1990 Beschwerde 

eingelegt. 
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In einer Mitteilung der Beschwerdekamrner gemag Artikel 11 

(2) der VOBK wurden in der mUndlichen Verhandlung U. a. 

zu erorternde Fragen, insbesondere un Hinblick auf die 

Druckschriften Dl und D2 formuliert. 

Die von der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerifl 

jcweils hilfsweise heantragte mündliche Verhandlung- f and 

am 28. Juli 1993 statt. 

Die BeschwerdefUhrerin beantragte die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des 

Patents mit den erteilten Unterlagen. 

Der Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

Nverbindungse1ent für zwei Maschinen- oder Bauteile, 

insbesondere Paf-Dehnschraube, PaE-Gewindeschraube 

o. dgl., mit einem der Befestigung dienenden Gewinde-

•abschnitt und einem dazu axial versetzt angeordneten 

Dehnabschnitt aus mehreren Wülsten und Rillen, wobei der 

Kerndurchmesser der Rillen des Dehnabschnitts kleiner als 

der •Kerndurcbmesser des Gewindeabschnitts ausgebildet 

ist, dadurch gekennzeichriet, dag der Kerndurcbznesser d 3R  

der Rillen (6) des Dehnabschnitts (3) zwischen 80 % und 

< 1 des Kerndurcbrnessers d3  des Gewindeabschnitts (4) 

betragt und dag der Flankendurchmesser d 2R  des Dehn-

abschnitts (3) aus den Wuisten (5) und Rillen (6) grOier 

oder gleich dem Flankendurcbinesser d 2  des Gewinde-

abschnittes (4) ausgebildet ist. 

Die zur Verteidigung des Patentbegehrens von der 

Beschwerdeführerin vorgebrachten Argumente lassen sich 

wie folgt zusammenfassen: 

Die Begrundung der angefochtenen Entscheidung beruhe auf 

einer fehierhaften Interpretation des Dokuments Dl, das 

keines der im Kennzeichen des Anspruch. 1 des ange- 
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fochtenen Patents aufgefUhrten Merkinale of fenbare. Die 

Kernaussage von Dl laute nàmlich, dag der Spannungs-

ciuerschnitt im Pafnuten-Kerbgrund des Dehnbereichs dem 

Spanriungsguerschnitt des Befestigungsgewindes entspreche 

(AkOflZ .Rj fl9  = As ). Für den Spannungsguerschnitt irn Kerbgrund 

AkOflZRj flQ  müsse die sich aus dem Kerbgrunddurchmesser 

ergebende Querscbnittsfl&che und nicht der aus Kerb-

grunddurchxnesser und Flankendurchinesser zu berechnende 

Spannungsquerschnitt eingesetzt werden. Beim Einsetzen 

der richtigen Berechnungsformeln, d. h. für den Kerb-

grundquerschrijtt einerseits und den Spannungsquerschnitt 

anderersejts, ergebe sich, dag nach der Lehre der 

Druckschrift Dl das Verh&ltnis der Kerndurchinesser des 

Dehrxberejchs und des Gewindebereichs gerade entgegen-

gesetzt dem im Anspruch 1 des angefochtenen Patents 

geforderten Verh&ltnis sei. Da man für den Spannungs-

querschnitt im Kerbgrund der Panuten die Fl&che des 

Kerbnutenquerschnitts einsetzen müsse. und nicht, wie 

geschehen, die Formel des Spannungsquerschnitts für 

Gewinde, sei auch die in der angefochtenen Entscheidung 

erfolgte Berechnung des Verhältnisses der Flankendurch-

messer falsch. 

Die Druckschrift D2 befasse sich nur mit den KenngrOfen 

des Dehnteils. Der in der Figur 1 gezeigte Gewindeteil 

sei nur skizzenhaft wiedergegeben, ohne dag daraus 

verbindliche Maiverhá1tnisse abgeleitet werden kOnnten. 

Die Ungenauigkeit der skizzenhaften Darstellung sei schon 

daraus erkennbar, dag in Figur 1 die Hullzylinder des 

Gewjndeaufendurchxnessers und des Wulstaufendurchxnessers 

nicht parallel verlief en. Aus Figur 1 gexnessene Durch-

messer kOnnten sornit nicht dazu benutzt werden, die im 

angefochtenen Patent beanspruchten Kerndurchxnesserver-

hãltnjsse als bekannt nachzuweisen. Hinsichtlich des 

beanspruchten verhaitnisses der Flankendurcbinesser sei 

aus D2 ebenfalls nichts zu entnehxnen. 
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Die gattungsgemAfe Druckschrift D3 of fenbare zwar 

ãhnliche Kerridurcbmesserverhaltnisse wie das angefochtene 

• 	 Patent, jedoch sei weder der D3 noch der weiteren Ent- 

gegenhaltung D4 ein Hinweis auf die Verhãltnisse der 

Flankendurchmesser im Dehnbereich und im Gewindebereich 

zu entnehinen. In der D4 werde im Ubrigen abweichend von 

der Lehre des angefochtenen Patents empfohlen, die Kern-

durchmesser im Dehnbereich und im Gewindebereich gleich 

groi, zu machen. DEn aufgezeigten Stand der Technik kOnne 

somit auch kein Hinweis in Richtung der beanspruchten 

LOsung entnoinrnen werden. 

VII. Die Beschwerdegegnerin, die - wie vorher angekundigt - 

zur mündlichen Verhandlung nicht erschien, hatte 

schrift].ich die Zurückweisung der Beschwerde beantragt 

urid hierzu im wesentlichen folgendes geltend gexnacht: 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents 

seigegenuber der Druckschrift Dl nicht neu. Die 

Beschwerdeführerjn versuche, sich von den richtigen 

Ausfuhrungen der angegriffenen Entscheidung unter Ver -

wendung Inathexnatischer Formein abzusetzen, die in der 

mündlichen Verhandlurig vor der Einspruchsabteilung schon 

als nicht geeignet beurteilt worden seien. Die im 

Anspruch 1 des angefochtenen Patents angegebenen 

Relationen würden ulediglich den Grundgedanken urn-

schreiben, die Spannungsquerschnitte bzw. die Quer-

sch.nitte zur Aufnahine der einwirkenden Krãfte gleich zu 

gestalten." Dies zeige sich auch daraus, dag beim 

angefochtenen Patent die einzelnen Bemessungen des 

Verbindungselements entsprechend festgelegt seien, ohne 

dag an irgendeiner Stelle zuin Ausdruck gebracht werde, 

daS etwas anderes erreicht werden kOnrie, als dies mit dem 

Gegenstand der Druckschrift Dl schon erreicht werde. Es 

sei nicht zulassig, bei der Beurteilung der Of fertharung 

der Druckschrift Dl die Berechnungsformeln für Pairinge 
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einerseits und Pa1gewinde andererseits zu mischen, urn zu 

• 	 den von der Beschwerdefuhrerin gewunschten Ergebnissen zu 

koinmen. 

VIII. Die Einsprechende II hat mit Eingabe vom 23. November 

1993, eingegangen am 11. Dezemnber 1992 ihren Einspruch 

zurückgezogen und hat im ubrigen zur Sache nichts mehr 

vorgetragen. 

Exit echeidungagrnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und 

den Regein 1 (1) und 64 EPU; sie ist zulassig. 

Die Einsprechende II ist nach Zuruckziehen ihres 

Einspruchs am Verfahren nicht mehr beteiligt. 

•Gegenstand des angefochtenen Patents, Ausfzlhrbarkeit 

(Art. 100 b) EPU) 

3.1 Der Anspruch 1 des angefochtenen Patents geht im 

Oberbegriff von einem Verbindungselexnerxt mit einem 

Gewindeabschnitt und einem aus mehreren Wülsten und 

Rillen bestehenden Dehnabschnitt nach der in der 

Beschreibungseinleitung des angefochtenen Patents 

gewurdigten Druckschrift D3 aus, bei der der Kern-

durchmesser der Rillen (im Debnteil) 2 bis 10 % kleiner 

ist als der Kerndurchxnesser des Befestigungsgewindes 

(Seite 5, 1. Absatz der D3). 

Im Kennzeichen des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents 

sind zwei relative Bemnessungsangaben aufgefuhrt, die wie 

folgt lauten: 
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der Kerndurcbmesser d3R  der Rillen des DehnabschnitteS 

betragt zwischen 80 % und < 1 des Kerndurchmessers d3  

des Gewindeabschnittes, 

der Flankendurcbmesser d2 R  des Dehnabschnittes aus den 

Wülsten und Rillen ist grOfer oder gleich dern 

Flankendurcbmesserd2  des Gewindeabschnittes ausge-

bildet. 

Das Merkznal a) erweitert somit im wesentlichen den 

Bereich für den Kerndurchmesser d3R der Rillen von 

< 100 % bis 90 % des Gewindekerndurchmessers (bei der 

Druckschrift D3) nach unten bis auf 80 % des Gewindekern-

durcbxnessers. Für die Flankendurcbmesser bzw. uber deren 

Relation geinaE Merkxnal b) gibt die Druckschrift D3 weder 

direkt noch indirekt, z. B. durch Angabe von mit den 

Flankendurchmessern in Zusainmenhang stehenden Gr61en, 

eineri Hinweis. 

3.2 	Der Flankendurcbxnesser wird in der Praxis definiert als 

Durchmesser des ixnaginaren Zylinders, der koaxial zum 

Gewinde liegt und bei demjede beliebige Mantellinie das 

Gewindeprofil so schneidet, dag die durch Gewinderille 

und Gewindezahn (Wulst) gebildeteten Abschriitte gleich 

lang sind. Diese schon von der Einsprechenden II in der 

Anlage 1.2 (= Kopie der Fig. 2 der Drückschrift D2 mit 

zustz1ichen Eintragungen) zum Einspruchsschriftsatz 

verwertete Definition ist auch in dern von der Beschwerde-

führerin im Beschwerdeverfahren genannten Handbuch der 

hochfesten Schrauben" von W. J. Mages, Seiten 16 und 17 

angegeben. Wie die Beschwerdeführerin insbesondere in der 

mQndlichen Verhandlung darlegte, lãft sich der Flanken-

durchmesser nicht nur für schraubenfOrinig verlaufende 

WQlste bei einexnGewinde bestimmeri, sondern auch für 

konzeritrisch umlaufende Wülste und Rillen, die so geformt 

urid beabstandet sind, daE durch eine bestimmte Flanken- 

1073.D 
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durchxnesser-Mane11inie gleiche Lngen un Wuist und in 

der Rule geschriitten werden. 

In der Druckschrift D2 wird auf Seite 4 unten und Seite 5 

oben das vorbringen der Beschwerdeführerin in der rnünd-

lichen verhandlung bestatigt, gemag dent die Gestaltung 

des Dehnabschnitts nach dent Oberbegriff des Anspruchs 1 

des angefochtenen Patents gegenuber einem gleich langeri, 

glatten Dehnschaft, dessen Durcbinesser dent Kerndurch- 

messer des mit Wülsten und Rillen verseheneri Dehn-

abschnitts entspricht, eine Verbesserung der Zug-

festigkeit mit sich bringt. 

Aus dieser bekannten, an sich nicht ohne weiteres 

vorhersehbaren Wirkung iãt sich folgern, dag die 

Gestaltung und Bemessung der WUlste und Rillen mm Dehn-

bereich nicht nur bei gewindeformiger, sondern auch bei 

konzentrischer, geschlossen umlaufender Ausbildung der 

Wülste und Rillen einen Einflug auf die maximal zulassige 

Zugbeanspruchung hat. 

Die Kaxraner hat somit keinen Anlag, daran zu zweifeln, da 

die im angefochtenen Patent beanspruchte Abstimmitung der 

Kern- und Flankendurchmesser für den Dehn- und den 

Gewindeabschnitt bei gutem elastischern Dehriverhalten (und 

damit einer guten dynainischen Dauerhaltbarkeit) eine 

hohere zulassige Belastbarkeit bei Zugbeanspruchung für 

beide Alternativen moglich xnacht und somit die im ange- 

fochtenen. Patent zugrundeliegende Aufgabe zu lOsen 

vermnag. 

3.3 	Die Einsprechende II hat ohne nähere Ausfuhrungen den 

Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU geltend gexnacht. 

In diesem Zusamnmenhang hat sie lediglich erwahnt, da 

Kombinationen der mm Kennzeichen des Anspruchs 1 des 

angefochtenen Patents angegebenen Teilmerkmale denkbar 
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seien, bei denen die zugige Belastbarkeit der Dehn-

schrauben sinke. Dies stehe un Widerspruch zur 

Erfindungsaufgabe. 

Nach Uberzeugung der Karruner besteht jedoch kein Grund, 

die Ausführbarkeit der Lehre nach dem Anspruch 1 in 

Frage zu stellen, denn es ist für den Fachxnann of f en-

sichtlich, da:9 Verbindungseleinente mit den im Anspruch 1 

definierten DurcbmesserverMltnissen in der Praxis 

verwirklicht werden kOnnen. Auferdexn ist es für ibn 

selbstverstàndlich, bei der Realisierung einer theore-

tischen Lehre, die für verschiedene Konstruktionsgrofen 

einen bestimmten Mafbereich empfiehlt, diejenigen 

Kombinationsmoglichkeiten von Extremwerten auszu-

schliegen, die offensichtlich zu einem weniger günstigen 

Ergebnis führen. Die Erfindung ist somit so deutlich und 

vollstandigoffenbart, dais ein Fachxnann sie ausführen 

kann (Art. 83 EPU). 

	

4. 	Neuheit 

	

4.1 	Die angefochtene Entscheidung und die schriftlichen 

Eingaben im Beschwerdeverfahren befassen sich im 

wesentlichen mit der Frage, ob die Druckschrift Dl die 

Lehre nach dem Anspruch 1 des angefochtenen Patents 

neuheitsschàdlich vorwegnimmt oder nicht. 

Die europaische Patentanineldung nach Dl wurde am 

29. Juni 1984, also vor dem Prioritatstag (18. Juni 1985) 

des angefochtenen Patents angerneldet, jedoch erst nachher 

verOffentlicht. Sie steilt somit einen Stand der Technik 

nach Artikel 54 (3) EN) dar mid ist nur bei der Prüfung 

der Neuheit zu berucksichtigen (Art 56, Satz 2 EN)). 

In der Druckschrift Dl ist eine Pa1debnschraube mit einer 

Anzahl von parallel zueinander verlaufenden konzen-

trischen WUlsten mid Rillen (Paf-Dehriringe) dargesteilt 
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und beschrieben, wobei neben einern speziellen Aufen-

durchmesserverhaltnis im Debri- und Gewindebereich, einer 

bestimmten Ausrundung in Ubergangsbereich von Schrauben-

kopf zuin Dehriabschnitt sowie in Kerbgrund der Rillen und 

einer bestirnmten Bernessung der Kaxnmbreite der konzen-

trischen Pa1-Dehnringe N&heres über das Verhàltnis der 

Spannungsquerschnitte in Kerbgrund der PaEnuten der 

konzentrjschen Paf-Dehnringe (Wülste) und der Spannungs-

querscbnitte des Befestigungsgewindes ausgefuhrt ist. Im 

Zusaxmnenhang mit diesen Spannungsquerschni t ten ist in 

Anspruch 1 der Dl (vgl. auch Seite 5 der Beschreibung) 

ange führt 

Nda1 die konzentrischen PaZ-Dehn-Ringe (120) einen 

Spannungsguerschrxjtt in Kerbgrund (120a) der PaEnuten 

(121) der konzentrjschen PaE-Dehn-Ringe (A konz.Ringe) 

aufweisen, der den Spannungscuerschnitt (13a) des 

Befestigungsgewindes (As ) entsprèchend 

As=AkOflZ . Ring. 

entspricht. N  

Für das in der Druckschrift Dl beschriebene und dar-

gesteilte Verbindungselernent sind keine unmittelbaren 

kngaben für die in angefochtenen Patent angesprochenen 

Kerndurchxnesser und Flankendurchinesser bzw. deren 

Relationen in Dehn- und Gewindebereich gexnacht. Auf 

Seite 2 untenund Seite 3 oben der Druckschrift Dl wird 

zur Wurdigung des Standes der Technik auf eine Dehn-

schraube nit einexn Schaftteil mit einem verjüngten 

Durcbmesser, also nit einexn Dehnbereich ohne Wülste und 

Rillen verwiesen, bei der der verjüngte Durcbmnesser in 

Schaftteil etwa 90 % des Gewindekerndurcbmnessers betragt. 

An dieser Te.xtstelle wird in der Dl jedoch nicht das 

eigentliche, in der weiteren Beschreibung und in den 

AnsprUchen definierte Verbindurigselexneflt besprochen, 
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sondern eine Dehnschraube des daznaligen Standes der 

Technik. Die angegebene Relation für die Kerndurchmesser 

des verjüngten Schafts und des Gewindes steht somit in 

keinem Zusanirnenhang mit den Bemessungen des weiterhin in 

der Dl beschriebenen verbindungselementes mit 

konzentrischen WUisten und Rillen im Dehnbereich. 

Die FGststetIungunt-er -  Pun-kt--- 3---in -den --Entscheidungs------------ 

grunden der angefochtenen Entscheidung, dag bei dem 

Verbindungseleinent nach Dl "der Kerndurchmesser der 

Rillen des Dehnabschnjtts kleiner als der Kerndurcbxnesser 

des Gewindeabschnitts ausgebildet ist" und somit das 

Teilmerkmal a) aus dein Kennzeichen des Anspruchs 1 des 

angefochtenen Patents im wesentlichen bekannt sei, findet 

somit in der Dl keine Stütze. 

Eine wesentljche Rolle bei der Diskussion der Neuheits-

f rage spielt die Angabe in der Dl hinsichtlich der 

Ubereinstimmung des Spannungsquerschnitts AkOflZRjflQe  im 

Kerbgrund der Pafnuten des Dehnteils mit dem Spannungs-

guerschnitt A. des Befestigungsgewindes. 

Die Beschwerdegegnerin und die Einspruchsabteilung haben 

dabei für die Spannungsquerschnitte As  Ufld AkonzRinge  em-

und dieselbe Formel verwendet und durch Einsetzen dieser 

Formel in die Gleichung Akoflzajflge  = A das relative 

Verhàltnis zwischen den Flankendurcbxnesser im Dehnbereich 

und un Gewindebereich bestitnmt. Dabei wurde die aligemein 

übliche Formel für den Spannungsquerschnitt benutzt, wie 

sie z. B. in der DIN-Norm DIN 13, Teil 28 vom 

September 1975 (vgl. Eingabe der Beschwerdeführerin im 

Einspruchsverfahren von 10. April 1990, Seite 3) ange-

geben ist. Dernnach gelten für den Spannurigs- und den 

Kernquerschnitt folgende Formein: 
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d 

Spannungsguerschnitt: 

/ 

ii Id2 d3 1. 
2 

) 

Kernquerscbrxitt: 

d.li 
4 

Dabei verkOrpert, wie aus der Figur der DIN-Norm 

ersichtlich ist, d2  den Flankendurcbmesser und d3  den 

Kerndurchmesser. 

In der Druckschrift Dl wird jedoch an alien Stelien, an 

denen der Spannungsquerschriitt im Dehribereich ange-

sprochen wird von einem Spannungsquerschnitt im K.rbgrund 

der PaZnuten gesprochen. Durch die Hinzufügung des 

Begriffes OiM Kerbgrund ist für den Fachxnann hinreichend 

kiargestelit, dag der Kerbgrundquerschflitt, d. h. der 

Kernquerschnitt des Dehribereichs gemeint ist. 

Dies wird nicht durch die Tatsache in Frage gesteilt, da1 

auch für einen Dehnbereich mit konzentrischen WUlsten und 

Rillen ein Flankendurcbmesser und somit ein auf den 

FlankendurchxnesSer bezogener Spannungsquerschnitt 

bestimmt werden kann (vgl. hierzu die Ausfuhrungen unter 

Punkt 4.2 dieser Entscheidung). Die Zusatzangabe in der 

Dl Nim Kerbgrundu ware im Zusaimnenhang mit einem 
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Spannungsabscbriitt, der unter Berucksichtigung des 

Flankendurcbmessers definiert wird, ganz offensichtlich 

sinnios und widerspruchlich. 

Es ist somit nicht richtig, wie dies bei der Begrunduflg 

der angefochtenen Entscheidung getan wurde, bei der Dl 

für den Spannungsquerschnitt im Kerbgrund der Pa1nuten 

desDehnbéreichs die ñörmale FörmeIfUr den Spannungs-

guerschnitt einzusetzen und über die Gleichsetzung mit 
dem Spannungsquerschnitt im Gewindebereich Rückschlüsse 
auf die Gr6fenverhã1tnisse der Flankendurchmesser zu 

sch1ieen. Bei Anwendung der zutreffenden Gleichung 

II 	2 Ujd2 ~d3\ 
2) 

gelangt man aber zu dem Ergebnis, dag d3R  > als d3  sein 

mu1. Aus vorstehenden Darlegungen folgt, dag die Druck-

schrift Dl weder das Merkmal a) noch das Merkinal b) aus 

dem Kennzeichen des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents 

of fenbart und mithin dem Gegenstand des Anspruchs 1 nicht 

neuheitsschãdlich entgegensteht. 

4.2 	Die Druckschrift D2 of fenbart ein Verbindungselement, in 

dessen Dehnbereich parallel angeordnete und konzentrisch 

umlaufende Wülste und Rillen vorhanden sind. Die 

Beschreibung und die Ansprüche befassen sich aussch1ie1-

lich mit der Ausgestaltung des Dehnbereichs. Spezielle 

Angaben uber den Gewindebereich, wie Mafangaben und 

Verhaltniswerte sind nicht gemacht. Auch der Figur 1 läft 

sich hierüber nichts entnebmen, denn diese ist of f en-

sichtlich keine exakte Konstruktionszeichnung undnicht 

zur Entnabme von Mafen und zum Vergleich von Ma1en 
geeignet. Abgesehen von der schon allein aus diesem Grund 

14 
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4 

'I 

unzulassigen Betrachtungsweise wurde im Einspruchs-

schriftsatz der Einsprechenden II noch gelterid gemacht, 

dais nach dem ailgemeinen Fachwissen der Flanken-

durcbinesser un weseritlichen dem in der Figur 1 der 

Druckschrift D2 bezeichrieten Walzdurcbmesser d 

entspreche und daZ daraus auf das Verhältnis der 

Flankendurchinesser im Dehn- und Gewindeteil geschlossen 

werden kOnne. 

Dag die Annahxne: Flankendurchinesser = Walzdurcbinesser 

nicht notwendig stimmen mu1, 1&1t sich direkt aus dem 

Inhalt der Druckschrift D2 ableiten. Aus der Formel auf 

Seite 5 der D2: 

d2  (Flankendurchmesser) = d1, (Walzdurchmesser)- 

2y1 .sin.+...; 

ergibt sich, daf der Flankendurchmesser eben nicht gleich 

deth Walzdurchinesser sein mug. Die Druckschrift D2 of fen-

bart somit weder das Merkinal a) noch das Merkrnal b) aus 

dem Kennzeichen des Anspruchs 1 des angefochtenen 

Patents. 

Die Neuheit des beanspruchten Gegenstands ira Vergleich 

zuxn Verbindungselernent nach der gattungsgexna1en Druck-

schrift D3 folgt iotwendig aus den entsprechenden 

AusfUhrungen des vorstehenden Abschnittes 4.1. 

Die Druckschrift D4 beschreibt ebenfalls ein Verbindungs-

element mit konzentrischen Wulsten und Rillen ira 

Dehnbereich. In der Beschreibungseinleitung der D4 

(Seite 6 unten) wird der ira Vergleich zum Gewinde-

kerndurchmesser geringere Durcbmesser des verjüngten 

Dehnungsschafts des Dehribereichs als nachteilig 

bezeichnet, und es wird zur Vermeidung von Dehnungs-

sprüngen vorgeschlagen, den Kerndurchmesser ira Dehn-

bereich gleich grog zu machen wie den Kerndurchinesser ira 
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Gewindebereich. Die Druckschrift D4 beinhaltet somit im 

Hinblick auf die Merkmalsgruppe a) aus dem KennzeiChefl 

des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents eine andere 

Lehre. Uber die Flankendurcbmesser bzw. deren Ver-

h1tnisse ist der Druckschrift D4 nichts zu entnebnten. 

Die Lehre nach dern Anspruch 1 des angefochtenen Patents 
- 	

- 	istsomit neu (Art 54 EPU) 	 - - - - 

5. 	Erfinderische Tatigkeit 

Aus den Ausfuhrungen zurn Stand der Techriik gemdg dexn 

Punkt 4 (Neuheit) folgt, daE die gattungsgexnãfe Druck-

schrift D3 als einzige der Entgegenhaltungen die Merkrnale 

nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 des angefochtenen 

Patents aufweist. Nachdein diese Druckschrift aber weder 

den uriteren Bereich gem&Z Merkmal a) empfiehlt noch 

irgendeine Angabe bezuglich des Verhältnisses der 

Flankendurchrnesser gemag Merkmalb) xnacht und auch die 

Druckschrift D2 keine Angaben zu den beanspruchten 

Durchmessern bzw. Durcbmesserverhàltnissen enthâlt sowie 

die Druckschrift D4 zu den exnpfohlenen Kerndurchnlessern 

wegfuhrende Angaben xnacht und im Ubrigen zu den Flanken-

durchmessern nichts aussagt, ist diesen Druckschrif ten 

kein Hinweis zu entnehmen, das gattungsgemäie Ver-

bindungseleinent nach der Druckschrift.D3 im Sinne der 

Lehre des angefochtenen Patents weiterzubilden. 

Da auch das allgexneine fachxnànnische Wissen die Auswahl 

von jeweils zwei Beinessungsgr61efl aus einer groIen Zahi 

rnOglicher GrOZen für die beiden Bereiche und deren 

Relationen gemag der Lehre nach dern Anspruch 1 nicht 

nahezulegen vermochte,korrant die Kainmer somit zu dern 

SchiuL dag sich der Gegenstand des Anspruchs 1 dem Stand 

der Technik nicht in naheliegender Weise entnebmen 1t. 

Die erfinderische Tatigkeit (Art. 56 EPU) ist somit 

ebenfalls gegeben. 

16,  
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher gemAS Artikel 52 

(1) patentfahig. 

6. 	Die abhängigen Anspruche 2 bis 7 enthalten vorteilhafte 

Weiterbildungen der Erfindung nach dern Anspruch 1 und 

sind deshaib ebenfalls patentfahig. 

Das Patent hat im tjmfang der erteilten tJnterlagen 

Bestand. 

Exit acheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das Patent wird in der erteilten Fassung aufrecht- 

erhalten. 

Der Geschàftsstellenbearnte: 	 Der )iorsitzende: 

t 

S. Fabiani 	 .A. Guznbel 
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